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Protokoll über die Verpflichtung
von Kirchenverwaltungsmitgliedern nach Art. 12 KiStiftO


[bookmark: Text16][bookmark: _GoBack]Die unten genannten Kirchenverwaltungsmitglieder der Kirchengemeinde       wurden vom Kirchenverwaltungsvorstand gemäß Art. 19 der Satzung für die gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in Verbindung mit Art. 12 der Ordnung für kirchliche Stiftungen auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben, die Wahrung des Steuergeheimnisses (§ 30 AO) und auf die dienstliche Schweigepflicht (Sitzungsgeheimnis) verpflichtet. 

Gleichzeitig wurde ihnen ein Exemplar der Rechtsvorschriften für Mitglieder der Kirchenverwaltungen ausgehändigt.
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